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Maskuline Formen bzw. Bezeichnungen stehen aus Gründen der besseren Lesbarkeit für alle Ge-

schlechter. Sie werden in dieser Ordnung nicht geschlechtsspezifisch verwendet. 

Ordnung für die Zentrale Einrichtung Kommunika-

tion & Marketing  

Auf Grund von § 92 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 

Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 27 des Gesetzes 

vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist, hat das Rektorat der Westsächsischen 

Hochschule Zwickau - im Folgenden WHZ genannt – die folgende Ordnung als Satzung erlassen: 

Inhalt 

§ 1 Rechtsstellung .......................................................................................................................... 2 

§ 2 Aufgaben .................................................................................................................................. 2 

§ 3 Leitung ...................................................................................................................................... 2 
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§ 1 Rechtsstellung

Der Bereich Kommunikation & Marketing (K&M) der WHZ wird gemäß § 92 Abs. 1 SächsHSFG 

als zentrale Einrichtung der WHZ errichtet und betrieben. Sie untersteht gemäß § 92 Abs. 1 Satz 

2 SächsHSFG dem Rektorat. 

§ 2 Aufgaben

(1) K&M ist die zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-
beit und des Marketings an der WHZ.

(2) Sie unterstützt als Servicedienstleister die Hochschulleitung sowie die Struktureinheiten bei
der Vermarktung der WHZ im strategischen sowie operativen Bereich.

(3) Zu den Hauptaufgaben zählen insbesondere die

- Studienwerbung: v. a. die Organisation und personelle Unterstützung von (Bildungs-)
Messeteilnahmen (einschließlich Messestand) und Informationsveranstaltungen, die Koor-
dination der Zusammenarbeit mit Schulen, die Pflege von Online-Studienportalen, die Or-
ganisation und personelle Unterstützung von hochschulweiten Veranstaltungen zur Bewer-
bung des Angebotes wie Hochschulinformationstage oder Lange Nacht der Technik, Er-
stellen und Überarbeiten von Kommunikationsmitteln in Abstimmung mit den Strukturein-
heiten,

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: z. B. Konzeption und Koordination von Pressemittei-
lungen, Erstellung des Pressespiegels, Frontendmanagement und Pflege der zentralen
Webseiten der WHZ sowie der zentralen Social-Media-Kanäle,

- Kommunikation: u. a. Abstimmung und Durchführung von Maßnahmen der Öffentlich-
keitsarbeit und insbesondere der Studienwerbung mit externen und internen Partnern, Un-
terstützung der internen Kommunikation (bspw. Broschüren und Newsletter) sowie Vermitt-
lung bei allgemeinen Anfragen,

- Durchführung von internen Schulungen zum Thema Vermarktung: bspw. Messeauf-
tritt, CI/CD gemäße Erstellung von Flyern, Websites und Landingpages, Social-Media-Mar-
keting, CRM-Anwendung, Veranstaltungsmanagement,

- Gestaltung der Vermarktungsstrategie: Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen für
das Rektorat zu vermarktungsbezogenen Themen, Konzeption, Durchführung von Marke-
tingprojekten in enger Abstimmung mit dem Rektorat, regelmäßiges Reporting zu den ein-
zelnen Maßnahmen.

(4) K&M können vom Rektorat weitere Aufgaben übertragen werden, die im Zusammenhang mit
der Erfüllung der in Abs. 1 und 2 aufgeführten Aufgaben stehen.

§ 3 Leitung

(1) K&M wird durch einen Leiter geführt. Der Leiter ist für die innere Organisation, den Einsatz

des vorhandenen Personals und der zur Verfügung stehenden Sachmittel verantwortlich. Er

trägt die Verantwortung für die Aufgabenerfüllung sowie für die laufenden Geschäfte.

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

a) die Erstellung eines Arbeitsprogramms,

b) die Aufstellung eines Finanzplans,
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c) die Aufstellung eines Geschäftsverteilungsplans, 

d) die Umsetzung der Beschlüsse des Rektorats, 

e) die Vorlage eines regelmäßigen (mindestens jährlichen) Tätigkeitsberichts, sowie 

f) der effektive Einsatz zugewiesener Mittel. 

 (3)  Der Leiter vertritt K&M innerhalb und außerhalb der Hochschule und ist Vorgesetzter aller 

K&M zugeordneten Personen und ist diesen weisungsbefugt. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 21.10.2020 in Kraft. Sie ist an der WHZ zu veröffentlichen. 

Ausgefertigt wurde die Ordnung aufgrund des Beschlusses des Rektorats vom 07.10.2020 und der 

Stellungnahme des Senats vom 21.10.2020. 

 
Zwickau, 21. Oktober 2020 

 
 

 
gez. Prof. Dr. Stephan Kassel 
Rektor 
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Erlassbefugter: 
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Maskuline Formen bzw. Bezeichnungen stehen aus Gründen der besseren Lesbarkeit für alle Ge-

schlechter. Sie werden in dieser Ordnung nicht geschlechtsspezifisch verwendet. 

 

  

Ordnung für das International Office  

 

Auf Grund von § 92 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 

Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 27 des Gesetzes 

vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert worden ist, hat das Rektorat der Westsächsischen 

Hochschule Zwickau - im Folgenden WHZ genannt-die folgende Ordnung als Satzung erlassen:  
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§ 1 Rechtsstellung 

Das International Office (IO) der WHZ wird gemäß § 92 Abs. 1 SächsHSFG als zentrale Einrich-

tung der WHZ errichtet und durch die WHZ betrieben. Es untersteht gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 

SächsHSFG dem Rektorat. 

§ 2 Aufgaben 

(1)  Das IO ist die zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für den internationalen Austausch und 

für alle internationalen Beziehungen der WHZ zuständig. Es wirbt dafür Mittel Dritter ein. 

(2) Das IO berät und unterstützt insbesondere 

a) die Lehrenden und Studierenden der Hochschule 

b) ausländische Lehrende, Studieninteressenten und Studierende 

in allen Fragen des internationalen Studiums und der Lehre an der WHZ bzw. an ausländi-

schen Hochschulen einschließlich der Beantragung und Betreuung internationaler Austausch- 

und Förderprogramme. Es fördert und koordiniert den internationalen Austausch von Studie-

renden und Lehrenden und übernimmt die Betreuung der ausländischen Wissenschaftler so-

wie der Studierenden an der WHZ. 

(3)  Dem IO obliegt in Abstimmung mit den Fakultäten und der Hochschulleitung der Aufbau und 

die Pflege von Partnerschaften mit internationalen Hochschulen sowie in- und ausländischen 

Förderinstitutionen. Es koordiniert die administrative und vertragliche Abwicklung internationa-

ler Hochschulkooperationen. Darüber hinaus berät und unterstützt es Verwaltungsmitarbeiter 

der WHZ im Rahmen interner und externer Fortbildungs- und Austauschprogramme. 

(4)  Das IO unterstützt das internationale Marketing der Hochschule, insbesondere bei der Anbah-

nung und Pflege von internationalen Hochschulbeziehungen und der Teilnahme an internatio-

nalen Hochschulmessen. Es organisiert und unterstützt Veranstaltungen, die sich mit interna-

tionalen Fragestellungen der Hochschule auseinandersetzen. 

(5)  Das IO arbeitet bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit den Fakultäten, dem Dezernat Studien-

angelegenheiten und weiteren zuständigen Struktureinheiten der WHZ eng zusammen.  

(6)  Dem IO können vom Rektorat weitere Aufgaben übertragen werden, die im Zusammenhang 

mit der Erfüllung der in Abs. 1 bis 4 aufgeführten Aufgaben stehen. 

§ 3 Leitung 

(1) Das IO wird durch einen Leiter geführt. Der Leiter ist für die innere Organisation, den Einsatz 

des vorhandenen Personals und der zur Verfügung stehenden Sachmittel verantwortlich. Er 

trägt die Verantwortung für die Aufgabenerfüllung sowie für die laufenden Geschäfte. 

(2)  Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 

a) die Erstellung eines Arbeitsprogramms, 

b) die Aufstellung eines Finanzplans, 

c) die Aufstellung eines Geschäftsverteilungsplans, 

d) die Umsetzung der Beschlüsse des Rektorats, 

 

e) die Vorlage eines regelmäßigen (mindestens jährlichen) Tätigkeitsberichts, 
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f) der effektive Einsatz zugewiesener Mittel sowie 

g) die Vertragsprüfung und Pflege aller internationaler Hochschulkooperationen der WHZ. 

(3)  Der Leiter vertritt das IO innerhalb und außerhalb der Hochschule und ist Vorgesetzter aller 

dem IO zugeordneten Personen und ist diesen weisungsbefugt. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 21.10.2020 in Kraft. Sie ist an der WHZ zu veröffentlichen. 

Gleichzeitig tritt die Ordnung für das International Office in der Form vom 21.12.2016 außer Kraft.  

Ausgefertigt wurde die Ordnung aufgrund des Beschlusses des Rektorats vom 20.10.2020 und der 

Stellungnahme des Senats vom 21.10.2020. 

 

Zwickau, 21. Oktober 2020 

 
 

 
gez. Prof. Dr. Stephan Kassel 
Rektor 
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Zuständigkeit: AMB Ordnung IfM 

 
 

 
 
 
 

Ordnung 
 

 des Instituts für Maschinenentwicklung (IfM) 
 

der Fakultät Automobil- und Maschinenbau 
 

der  
 

Westsächsischen Hochschule Zwickau 
 

vom 
 

26. März 2021 

 
 
 

 

Auf der Grundlage von §§ 13 Abs. 4 und 89 Abs. 1 Satz 7 des Gesetzes über die Freiheit 

der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz-

SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (Sächs- GVBl. 

S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 

(SächsGVBl. S. 782) i. V. m. § 13 Abs. 4 der Grundordnung der Westsächsischen 

Hochschule Zwickau vom 16. Dezember 2015, zuletzt geändert am 23. Januar 2019, hat 

das Rektorat der Westsächsischen Hochschule Zwickau im Benehmen mit dem Senat 

der Westsächsischen Hochschule Zwickau auf Vorschlag der Fakultät Automobil- und 

Maschinenbau am 14.10.2020 über die Errichtung des Instituts für 

Maschinenentwicklung entschieden. 
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Zuständigkeit: AMB Ordnung IfM 

 
 

 

 

Der Fakultätsrat der Fakultät Automobil- und Maschinenbau hat die folgende 

Institutsordnung beschlossen: 
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Zuständigkeit: AMB Ordnung IfM 

 
 

 
Präambel 

Das Institut für Maschinenentwicklung (IfM) dient der Bündelung und Stärkung der Lehre, 

der Weiterbildung und der Forschungskapazitäten der Fakultät Automobil- und 

Maschinenbau der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) auf konstruktivem, 

mechatronischem und antriebstechnischem Gebiet.  

 

§ 1 Rechtsstellung 

(1) Das IfM ist eine unter Verantwortung der Fakultät Automobil- und Maschinenbau 
(AMB) der Westsächsischen Hochschule Zwickau gebildete wissenschaftliche 
Einrichtung der Westsächsischen Hochschule gemäß  
§ 89 Abs. 1 Satz 7 SächsHSFG i. V. m. § 13 Abs. 4 der Grundordnung der 
Westsächsischen Hochschule Zwickau. 

(2) Das IfM umfasst mit seiner Gründung die Wissenschaftsbereiche (WB) 
Maschinenkonstruktion, Konstruktionselemente und Antriebstechnik/Mechatronik. 
Vorbehaltlich mindestens einer Mitgliedschaft eines Professors/ Vertretungs-
professors der WHZ nach § 3 je Fachgebiet untergliedert sich der jeweilige 
Wissenschaftsbereich in folgende Fachgebiete: 
 
a) Fachgebiete des Wissenschaftsbereichs Maschinenkonstruktion, vertreten 

durch die der Fachgebiete zugeordneten Professoren/ Vertretungs-

professoren, vorbehaltlich der Mitgliedschaft nach § 3: 

 Maschinenkonstruktion/CAE 

 Maschinenkonstruktion 

 Tribologie/Konstruktionstechnik 
 

b) Fachgebiete des Wissenschaftsbereichs Konstruktionselemente, vertreten 

durch die der Fachgebiete zugeordneten Professoren/Vertretungsprofessoren, 

vorbehaltlich der Mitgliedschaft nach § 3: 

 Maschinenelemente 

 Konstruktions- und Verbindungstechnik 

 sowie das der Fakultät Kraftfahrzeugtechnik zugehörige Fachgebiet 
Maschinenelemente/Konstruktionslehre 
 

c) Fachgebiete des Wissenschaftsbereichs Antriebstechnik und Mechatronik, 

vertreten durch die der Fachgebiete zugeordneten Professoren/ Vertretungs-

professoren, vorbehaltlich der Mitgliedschaft nach § 3: 

 Hydraulische und pneumatische Antriebe, Steuerungen und Regelungen 

 Maschinenautomatisierung/Mechatronik 

 

Die nicht in der Fakultät der AMB aufgeführten Fach-/Berufungsgebiete erhalten keine 

finanziellen Zuwendungen seitens der Fakultät AMB. 
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Zuständigkeit: AMB Ordnung IfM 

 
 

 

(3) In den im Absatz 2 angeführten drei Wissenschaftsbereichen sind folgende 

Kernkompetenzen in Lehre und Forschung vertreten: 

 

a) Maschinenkonstruktion 

- Werkzeugmaschinen 

- Umformmaschinen 

- Montagetechnik – Robotik 

- CAE 

- Leichtbau - Multimaterialdesign 

- Tribologie/Betriebsstoffe  

- Oberflächentechnik 

- Grundlagenuntersuchungen 

- Konzeption und Machbarkeitsstudien 

- Fertigungsgerechte Konstruktion 

- Auslegung, Berechnung und Simulation 

- Prototypenbau und Funktionsmuster 

- Systementwicklung 

 

b) Konstruktionselemente 

- Methodisches Konstruieren 

- Analytische Festigkeitsberechnungen von Verbindungselementen 

- Numerische und experimentelle Untersuchungen von komplexen Maschinen-

elementen 

- Reibdauerfestigkeitsuntersuchungen 

- Auslegung von Schraubenverbindungen 

- Entwicklung mathematischer Modelle zur Auslegung von Maschinenelementen  

- Sonderprofilierte Zahnräder 

- Hochdynamisch beanspruchte Schraubenfedern 

 

c) Antriebstechnik und Mechatronik 

- Experimentelle Untersuchung hydraulischer und pneumatischer Gerätetechnik 

- Durchführung von hydraulischen und pneumatischen Dauerversuchen 

- Beratung zu hydraulischer und pneumatischer Antriebstechnik (stationär und 

mobil) 

- Erstellung von Gutachten und Zertifikaten 

- Modellierung, Simulation und Analyse mechatronischer Baugruppen 

- Steuerungs- und Regelungstechnik der Werkzeugmaschine 

- Softwareentwicklung zur Prozess- und Anlagenüberwachung  

- Prototypentwicklung zu Messsystem- und Automatisierungslösungen 
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Zuständigkeit: AMB Ordnung IfM 

 
 

 

Im Rahmen der Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung des Instituts können 

weitere Fachgebiete auch anderer Fakultäten in das IfM integriert werden. 

(4) Die Mitglieder des IfM bringen ihre fachlichen Kompetenzen in die Tätigkeiten und 

Aufgabenbereiche des Institutes ein. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit im 

Institut basiert auf einer themenbezogenen Zusammenarbeit einschließlich der 

Nutzung der Ausstattung des IfM in Abstimmung mit dem verantwortlichen 

Personal. 

 

§ 2 Aufgaben 

(1) Das IfM unterstützt in den unter § 1 Abs. 2 genannten Fachgebieten die Aufgaben 

der Fakultät Automobil- und Maschinenbau sowie weiterer Fakultäten der WHZ in 

der Lehre und Weiterbildung in Diplom-, Bachelor- und Master-Studiengängen. 

 

(2) Das IfM stärkt die Forschung in den im § 1 Abs. 2 genannten Fachgebieten und 

fördert den wissenschaftlichen Diskurs an der WHZ. Das IfM fördert die 

Öffentlichkeitsarbeit der Fakultät Automobil- und Maschinenbau und unterstützt 

Nachwuchswissenschaftler. 

 

(3) Mit einer fachübergreifenden Zusammenführung von Kernkompetenzen und Ka- 

pazitäten der im IfM vertretenen Mitglieder wird die praxisorientierte disziplinäre, 

interdisziplinäre und transdisziplinäre Forschung an der WHZ sowie der 

Forschungstransfer in die Unternehmenspraxis regional, national und international 

gefördert. Hierbei wird die Kooperation und gegenseitige Abstimmung mit dem 

Prorektor für Forschung und dem Dezernat für Forschung und 

Drittelmittelangelegenheiten der WHZ berücksichtigt. 

 

(4) Das IfM unterstützt den Wissensaustausch und Wissenstransfer in die Unterneh- 

menspraxis u.a. durch Fachtagungen, Weiterbildungen, weiteren Veranstaltun- 

gen und Publikationen. 

 

§ 3 Mitglieder des Instituts 

(1) Mitglieder des IfM können Professoren und Vertretungsprofessoren der WHZ, die 

an der Hochschule tätigen akademischen und sonstigen Mitarbeiter sowie 

Drittmittelangestellte, Stipendiaten, Doktoranden und andere Angehörige der 

WHZ werden, die die Arbeit des Instituts befördern. 

 

(2) Externe Wissenschaftler können auf Antrag als Mitglied des Instituts auf- 

genommen werden. Sie erhalten aber keine Rechte als Hochschulmitglieder. 
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(3) Die Mitgliedschaft im Institut kann schriftlich beim Vorstand des IfM beantragt 

werden. Über die Aufnahme von Mitgliedern in das IfM entscheidet die Mitglieder- 

versammlung des Instituts mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder und der einfachen Stimmenmehrheit der 

anwesenden Professoren. 

 

(4) In begründeten Einzelfällen kann eine Mitgliedschaft im IfM auch zeitlich befristet 

und ohne Stimmrecht gewährt werden. Die Entscheidung über eine zeitlich be- 

fristete Mitgliedschaft erfolgt durch die Mitgliederversammlung entsprechend § 3 

Abs. 3. 

 

(5) Mitglieder sind bei Entscheidungen des IfM in ihren Angelegenheiten zu hören. 

 

(6) Mitglieder können beim Institutsvorstand zum Jahresende den Austritt aus dem 

Institut schriftlich erklären. 

 

(7) Die Mitgliedschaft im IfM kann aus wichtigem Grund durch Beschluss der Mitglie- 

derversammlung des IfM mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden stimm- 

berechtigten Mitglieder und der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden 

Professoren beendet werden. 

 

§ 4 Beirat des Instituts 

Das Institut kann einen wissenschaftlichen Beirat als Beratungsgremium ohne Ent- 

scheidungskompetenzen und ohne Stimmrechte einrichten. Über die Aufnahme und 

den Ausschluss von Beiratsmitgliedern entscheidet der Vorstand und informiert die 

Mitgliederversammlung. 

 

§ 5 Organe des Instituts 

Organe des IfM sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 
§ 6 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern des Instituts gemäß  

§ 3 zusammen. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 

ordnungsgemäß geladen wurden und mehr als die Hälfte der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend ist. Ist sie danach nicht beschlussfähig, wird eine neue 

Sitzung mit derselben Tagesordnung in angemessener Frist einberufen. In dieser 

Sitzung ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig. Auf diesen Sachverhalt ist in der Einladung hinzuweisen. 
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Zuständigkeit: AMB Ordnung IfM 

(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit über

Maßnahmen zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2, sofern keine anderen

gesetzlichen Zuständigkeiten bestehen.

(4) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand des Institutes außer den Leiter

und dessen Stellvertreter. Die Wahl des Vorstandes erfolgt mit einfacher

Stimmenmehrheit auf Vorschlag aus der Mitgliederversammlung heraus, die

Abstimmung erfolgt geheim und einzeln über die als Kandidaten vorgeschlagenen

Vorstandsmitglieder.

(5) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit über Änderungen

der Institutsordnung, diese bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Institutes und

der Mehrheit der Stimmen der Gruppe der Professoren des Institutes.

(6) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Kalenderjahr einberufen.

§ 7 Vorstand des Instituts

(1) Der Vorstand des Instituts setzt sich zusammen aus:

- dem vom Dekan der Fakultät Automobil- und Maschinenbau gemäß § 89 
Absatz 1 Satz 7 SächsHSFG bestellten Leiter

- seinem ebenfalls vom Dekan der Fakultät Automobil- und Maschinenbau 
gemäß § 89 Absatz 1 Satz 7 SächsHSFG bestellten Stellvertreter

- zwei weiteren Professoren,

- einem Vertreter der akademischen und sonstigen hauptberuflich tätigen 
Mitarbeiter.

(2) Alle Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder des Instituts gemäß § 3 Abs. 1 sein.

(3) Der Vorstand wird mit Ausnahme des Leiters und seines Stellvertreters von der 
Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der stimmberechtigten 
anwesenden Mitglieder in geheimer Wahl für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Die Wahl der Gruppenvertreter findet nach Mitgliedergruppen getrennt statt. Die 
mehrfache Wiederwahl ist möglich.

(4) Der Vorstand tagt mindestens einmal im Semester. Jedes Mitglied des Vorstan-

des kann unter Angabe eines zwingenden Grundes beantragen, dass der Vor-

stand außerhalb der regulären Sitzungen einberufen wird. Zu den Vorstandssit-

zungen wird der Dekan der Fakultät Automobil- und Maschinenbau eingeladen. Er 
hat beratende Stimme. Zu den Vorstandssitzungen können nach Bedarf 
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hochschulinterne und hochschulexterne Sachverständige hinzugezogen werden. 

Mitglieder des Instituts können bei Bedarf und nach Zustimmung des Vorstandes 

an den Vorstandssitzungen teilnehmen. 

(5) Der Vorstand überwacht die Aufgabenerfüllung des Instituts und setzt die Be-

schlüsse der Mitgliederversammlung um. Zu den Aufgaben des Vorstandes ge-

hören – soweit für diese Aufgaben das Institut zuständig ist und diese nicht dem

unmittelbaren Aufgabengebiet eines Professors bzw. bestimmten Organen der

Fakultät zugeordnet sind – insbesondere:

1. Mitwirkung bei der Realisierung der Aufgaben in Lehre, Forschung und Wei-

terbildung und bei der Weiterentwicklung von Bachelor- und Masterstudien-

gängen der Fakultät Automobil- und Maschinenbau in Abstimmung mit dem

Fakultätsrat.

2. Erarbeitung von Vorschlägen für zukünftige Aufgaben- und Tätigkeitsschwer-

punkte des IfM.

3. Bildung von Forschungsschwerpunkten, Förderung und Abstimmung von

Forschungsvorhaben und Organisation von Forschungsprojekten am IfM.

4. Entwicklung von Strategien u. a. zur Einwerbung von Drittmitteln.

5. Informationsaustausch über Forschungsvorhaben mit dem Ziel, gemeinsame

Forschungsvorhaben zu realisieren und Abstimmung von Forschungsvorha-

ben in Hinblick auf die gemeinsame Nutzung von Sach- und Personalmitteln.

6. Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die und Organisation der

Zusammenarbeit mit hochschulinternen und hochschulexternen

Institutionen, Unternehmen und Wirtschaftsakteuren.

7. Erarbeitung von Änderungsvorschlägen zur Institutsordnung.

8. Organisation der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts.

9. Entscheidung über die Verwendung und Verteilung eingebrachter, eingewor-

bener, zugewiesener sowie erwirtschafteter Sach- und Finanzmittel des In-

stituts unter Beachtung der Sächsischen Haushaltsordnung und den

einschlägigen Ordnungen und Regelungen der WHZ.

10. Vorbereitung der Mitgliederversammlung des Instituts.

(6) Der Vorstand entscheidet in Angelegenheiten des Instituts von grundsätzlicher Be-

deutung, soweit durch das SächsHSFG, der Grundordnung der WHZ oder der

Fakultätsordnung der Fakultät Automobil- und Maschinenbau nichts anderes

bestimmt ist.

Bekanntmachungen der Westsächsischen Hochschule Zwickau

Nr. 3/2021 Seite 93



Zuständigkeit: AMB Ordnung IfM 

§ 8 Leiter

(1) Der Vorstand kann im Einvernehmen mit der Mitgliederversammlung des Instituts

dem Fakultätsrat der Fakultät Automobil- und Maschinenbau eine Empfehlung für

den Vorschlag des Leiters aussprechen. Die Bestellung durch den Dekan der

Fakultät Automobil- und Maschinenbau gemäß § 89 Absatz 1 Satz 7 SächsHSFG

erfolgt auf Vorschlag des Fakultätsrates für drei Jahre. Die mehrfache

Wiederbestellung ist möglich.

(2) Der Leiter entwickelt längerfristige Tätigkeits- und Forschungsstrategien und

überprüft diese jährlich gemeinsam mit dem Vorstand. Unter Einbeziehung der

Institutsmitglieder berichtet der Leiter jährlich im Rahmen der Mitglieder-

versammlung des Instituts über die Arbeit, Tätigkeiten, Forschungsergebnisse und

aktuellen Entwicklungen des IfM.

(3) Der Leiter vertritt das Institut innerhalb und außerhalb der WHZ. Er verwaltet das

Institut nach Maßgabe der Institutsordnung, führt die laufenden Geschäfte,

veranlasst die Weiterleitung von Informationen an die Mitglieder des Instituts und

setzt die Beschlüsse des Vorstands um, beruft den Vorstand und die

Mitgliederversammlung ein und leitet die Sitzungen. In unaufschiebbar dringenden

Fällen hat der Leiter auch die Befugnis, in Angelegenheiten von grundsätzlicher

Bedeutung das Erforderliche zu veranlassen. Hierüber ist dem Vorstand

spätestens in der folgenden ordentlichen Sitzung zu berichten.

(4) Für die ordnungsgemäße Evaluation des Instituts, entsprechend der

Evaluationsordnung, ist der Institutsleiter verantwortlich.

(5) Auf Vorschlag des Leiters und mit Zustimmung des Vorstandes können auch

weitere Mitglieder des IfM Teilaufgaben der Geschäftsführung wahrnehmen.

(6) Der Leiter und/oder sein Stellvertreter können nur aus wichtigem Grund

zurücktreten. Die Rücktrittserklärung erfolgt schriftlich gegenüber dem Dekan. Der

Vorstand ist hierüber zu informieren. In diesem Falle soll die Neubestellung durch

den Dekan zeitnah für den Rest der Amtszeit erfolgen.

§ 9 Satzungsänderungen und Auflösung des Instituts

(1) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesen-

den stimmberechtigten Mitglieder und der einfachen Stimmenmehrheit der anwe-

senden Professoren Änderungen der Satzung des Instituts beschließen.
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(2) Über die Änderung und Auflösung des Instituts entscheidet das Rektorat im
Benehmen mit dem Senat auf Vorschlag der Fakultät.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Ordnung wurde vom Fakultätsrat der Fakultät Automobil- und Maschinenbau am 

26.06.2020 beschlossen und vom Rektorat der Westsächsischen Hochschule Zwickau 

mit Beschluss vom 11.11.2020 genehmigt. Sie ist an der Westsächsischen Hochschule 

Zwickau zu veröffentlichen und tritt nach Veröffentlichung in Kraft. 

Zwickau, 26.03.2021 

gez. Prof. Dr. Stephan Kassel 
Rektor der Westsächsischen Hochschule Zwickau 

Zwickau, 23.03.2021 

gez. Prof. Dr. Michael Kaiser 
Dekan der Fakultät Automobil- und Maschinenbau 
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